
Informationswei terverwendungsgesetz ( IWG-Entwurf )
Konsolidierte Fassung (Stand 0824.112.2014)

§ 1 Gegenstand und  Anwendungsbereich
(1)  Dieses  Gesetz  gil t  für  die  Weiterverwendung  von  bei  öffentlichen  Stellen 
vorhandenen  Informationen ,  insbesondere  für  die  Berei tstellung  von  
Produkten und Dienstleistungen der digi talen Wir tschaf t .
(2) Dieses Gesetz gil t  nicht für Informationen,
1. an denen kein oder nur ein eingeschränktes  Zugangsrecht besteht,
2.  die  nur  bei  Nachweis eines  rechtlichen  oder  berechtigten  Interesses zugänglich  
sind,
2a.  die lediglich Logos, Wappen und Insignien enthal ten,
3.  deren  Erstellung  nicht  unter  die  öffentlichen  Aufgaben  der  betreffenden  
öffentlichen Stelle fäll t, 
4.  die  von  Urheberrechten ,  (…)  verwandten  Schutzrechten  (…)  oder  von 
gewerblichen Schutzrechten Dri t ter  erfasst werden,
5.  die  im  Besitz  öffentlich-rechtlicher  Rundfunkanstal ten  oder  deren  Beauftragten  
sind  und  der  Wahrnehmung  eines  öffentlichen  Programm-  oder  Sendeauftrags  
dienen,
6.  die  im  Besitz  von  Bildungs-  und  Forschungseinrichtungen  sind,   einschließlich  
solcher  Einrichtungen,  die  für  den  Transfer  von  Forschungsergebnissen  gegründet  
wurden, außer Hochschulbibliotheken ,
7. die  im  Besitz  kultureller  Einrichtungen  sind,  außer  öffentlichen  Bibliotheken,  
Museen und Archiven  sind,
8 .  die dem Geodatenzugangsgesetz unterliegen. 
(2a)  Ein  Anspruch  auf  Zugang  zu  Informationen  wird  durch  dieses Gesetz  
nicht  begründet .  
(3)  Die  Bestimmungen  zum  Schutz  personenbezogener  Daten  und  weitergehende  
Ansprüche  aus  anderen  Rechtsvorschriften  auf  Weiterverwendung  von  
Informationen öffentlicher Stellen bleiben unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes
1. sind öffentliche Stellen
a) Gebietskörperschaften, einschließlich ihrer Sondervermögen,
b) andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem  
besonderen  Zweck  gegründet  wurden,  im  Allgemeininteresse  liegende  Aufgaben  
nichtgewerblicher  Art  zu  erfüllen,  wenn  Stellen,  die  unter  Buchstabe  a  oder  
Buchstabe c fallen, sie einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige  
Weise  überwiegend  finanzieren  oder  über  ihre  Leitung  die  Aufsicht  ausüben  oder  
mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht  
berufenen  Organe  bestimmt  haben.  Das  Gleiche  gil t  dann,  wenn  die  Stelle,  die  
einzeln oder  gemeinsam mi t  anderen die überwiegende Finanzierung gewährt  oder  
die  Mehrheit  der  Mitglieder  eines  zur  Geschäftsführung  oder  Aufsicht  berufenen  
Organs bestimmt  hat, unter Satz 1 fäll t,
c) Verbände, deren Mitglieder unter Buchstabe a oder Buchstabe b fallen,
2. ist Information jede Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung,
3. ist  Weiterverwendung jede Nutzung von Informationen   für  kommerzielle  oder  
nichtkommerzielle  Zwecke ,  die  über  die  Erfüllung  einer  öffentlichen  Aufgabe  
hinausgeht  (…) ;  die  intellektuelle  Wahrnehmung  einer  Information  und  die  
Verwertung  des  dadurch  erlangten  Wissens  stellen  regelmäßig  keine  
Weiterverwendung dar,
4.  sind  Nutzungsbestimmungen  Bestimmungen,  die  wesentliche  Fragen  der  
Weiterverwendung von Informationen regeln,
(…)



5.  ist  maschinenlesbares  Format  ein  Dateiformat,  das  so  strukturier t  ist ,  
dass  Softwareanwendungen  konkre te  Da ten,  einschließlich  einzelner  
Sachverhaltsdarstellungen  und  deren  interner  Struktur,  leicht  
identifizieren,  erkennen und extrahieren können,
6 . ist  offenes Format  ein Dateiformat ,  das plat t formunabhängig ist  und der  
Öffentlichkei t  ohne  Einschränkungen,  die  der  Wei terverwendung  von  
Informationen hinderlich wären, zugänglich gemacht wird,
7 .  ist anerkannter,  offener  Standard  ein  schrif tlich  niedergelegter  
Standard,  in  de m  die  Anforderungen  für  die  Sicherstellung  der  
Interoperabili tä t  der  Sof tware  niedergeleg t  sind,

§ 2a  Grundsatz der Weiterverwendung
(1)  Informationen,  die  in  den  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  fallen,  
können  nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes  wei terverwendet  werden.  Für  
Informationen,  an  denen  Bibliotheken,  einschließlich  
Hochschulbibliotheken,  Museen  oder  Archiven  Urheber-  oder  verwandte  
Schutzrechte  oder  gewerbliche  Schutzrechte  zustehen,  gil t  dies  nur,  
soweit  deren  Nutzung  nach  den  für  diese  Schutzrechte  gel tenden  
Vorschrif ten  zulässig ist  oder  die  Einrichtung  die  Nutzung  zugelassen  hat;  
die  Bedingungen  der  Nutzung  müssen  den  Vorschrif ten  dieses  Gesetzes  
entsprechen.
(2 )   Informationen,  die  von  öffentlichen  Stellen  aufgrund  der  Gesetze  des  
Bundes und der  Länder  über  den Zugang  zu Umwelt informationen oder  zu  
Geodaten  zugänglich  gemacht  werden  und  wei terverwendet  werden  
können,  unterliegen  hinsichtlich  der  Wei terverwendung  keinen  
zusätzlichen Anforderungen nach diesem Gesetz.

§ 3 Gleichbehandlungsanspruch
(1)  Jede Person  ist  bei  der  Entscheidung  über  die  Weiterverwendung  vorhandener  
Informationen  öffentlicher  Stellen,  die  diese  zur  Weiterverwendung  zur  Verfügung  
gestell t  haben, gleich zu behandeln.   (…)  
(2)  Werden Informationen von  öffentlichen Stellen  als Ausgangsmaterial  für  eigene  
Geschäftstätigkeiten  weiterverwendet,  gelten  hierfür  die  gleichen  Entgelte  und  
Bedingungen wie für andere Personen.
(3 )  Informationen sind in allen angefragten Formaten und Sprachen, in denen sie  
bei  der  öffentlichen  Stelle  vorliegen,  zur  Wei terverwendung  zur  Verfügung  zu 
stellen;  soweit  möglich  und  wenn  damit  für  die  öffentliche  Stelle  kein  
unverhäl tnismäßiger  Aufwand  verbunden  ist ,  sind  sie  vollständig  oder  in  
Auszügen  elektronisch  sowie  in  offenem  und  maschinenlesbarem  Format  
zusammen  mit  den  zugehörigen  Me tada ten  zu  übermit teln.  Sowohl  die  
Formate  als auch die  Me tada ten  soll ten  so wei t  wie  möglich  anerkannten,  
offenen Standards entsprechen.   (…)
(…)

§ 3a  Verbot  von Ausschließlichkeitsvereinbarungen
(1)  Regelungen  über  die  Weiterverwendung  von  Informationen  öffentlicher  Stellen  
dürfen  keine  ausschließlichen  Rechte  gewähren.  Dies  gil t  nicht,  wenn  zur  
Bereitstellung  eines  Dienstes  im  öffentlichen  Interesse  ein  ausschließliches  Recht  
über  die  Weiterverwendung  von  Informationen  erforderlich  ist.  Die  Begründung  
eines  solchen  Rechts  muss  regelmäßig,  mindestens  alle  drei  Jahre,  überprüft  
werden. Nach dem 31. Dezember 2003 getroffene Regelungen über ausschließliche  
Rechte  müssen  klar  und  eindeutig  sein  sowie  öffentlich  bekannt  gemacht  werden.  
Bestehende  ausschließliche  Rechte,  die  nicht  unter  Satz  2  fallen,  erlöschen  mit  
Ablauf der Regelung, spätestens jedoch am 31. Dezember 2008.
(2 )  Am 17.  Juli 20 13  bestehende  Ausschließlichkeitsvereinbarungen  enden  
bei  Ver-t ragsablauf,  spätestens jedoch am  1 8.  Juli 2 043 .  Dies gil t  nicht  für  
Regelungen  im  öf-fen tlichen  Interesse  oder  zur  Digi talisierung  von  
Kulturbeständen.



(3 )  Bezieht  sich  ein  ausschließliches  Recht  auf  die  Digi talisierung  von  
Kulturbeständen,  soll  es  für  höchstens  zehn  Jahre  gewähr t  werden.  Wird  
es  für  mehr  als zehn  Jahre  gewährt ,  ist  die  vereinbarte  Gewährungsdauer  
im  elf ten  Jahr  und  danach  alle  sieben  Jahre  zu  überprüfen.  Die  
Ausschließlichkeitsvereinbarungen müssen t ransparent  sein und öffentlich  
bekannt  gemacht  werden.  Der  betreffenden  öffentlichen  Stelle  ist  im  
Rahmen  der  Vereinbarung  eine  Kopie  der  digi talisier ten  Kulturbestände  
unentgel tlich  zur  Verfügung  zu  stellen.  Die  öffentliche  Stelle  stell t  diese  
Kopie  am  Ende  des  Ausschließlichkeitszei traums  zur  Wei terverwendung  
zur Verfügung.

§ 4 Bearbeitung von Anfragen (…)Nutzungsbestimmungen
(1)  (…)  Die  öffentliche  Stelle  kann  (…)  ein  Vertragsangebot  unterbreiten,  das 
Nutzungsbestimmungen  enthalten  kann.  Die  Nutzungsbestimmungen  müssen  
verhältnismäßig  sein,  dürfen  nicht  zu einer  Wettbewerbsverzerrung  führen  und  die  
Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht unnötig einschränken.
(…)
(2 )  Nutzungsbestimmungen  (…)  für  die  Weiterverwendung,  die  allgemein  
Anwendung  finden  sollen,  sind  im  Voraus  festzulegen  und,  soweit  dies  technisch  
möglich und sinnvoll ist, elektronisch zu veröffentlichen . (…)
(3 )  Ist  eine  Weiterverwendung  von  Informationen  beabsichtigt,  auf  die  dieses  
Gesetz nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 keine Anwendung findet, benennt  die öffentliche Stelle  
den Rechtsinhaber, wenn er ihr bekannt und seine Nennung zulässig ist .  Satz 1  gil t  
nicht  für  Bibliotheken,  einschließlich  Hochschulbibliotheken,  Museen  und  
Archive.
(4 ) Die Verpflichtungen aus Absatz 1, 2 und 3  gel ten nicht  für die in § 1 Abs. 2 Nr. 5  
bis 7 genannten öffentlichen Stellen.

„§ 4a  Grundsätze zur Entgel tberechnung 
(1 )  Entgel te  für  die  Wei terverwendung  von  Informationen  sind  auf  die  
Kosten  be-schränkt ,  die  durch  die  Reproduktion,  Berei tstellung  und  
Wei terverbrei tung verursacht  werden.
(2 )  Absatz 1  ist  nicht  anzuwenden auf
1 .  öffentliche  Stellen,  die  ausreichend  Einnahmen  erzielen  müssen,  um  
einen  wesent- lichen  Teil  ihrer  Kosten  im  Zusammenhang  mi t  der  Erfüllung  
ihrer öffentlichen Auf träge zu decken;
2 .  Informationen,  für  die  die  betreffende  öffentliche  Stelle  aufgrund  von  
Rechtsvor-schrif ten  ausreichend  Einnahmen  erzielen  muss,  um  einen  
wesentlichen  Teil  der  Kosten  im  Zusammenhang  mi t  ihrer  Erfassung,  
Erstellung, Reproduktion und Verbrei tung zu decken;
3 .  Bibliotheken,  einschließlich  Hochschulbibliotheken,  Museen  und  
Archive.
(3 )  In  den  in  Absatz  2  Buchstabe  a  und  b  genannten  Fällen  berechnen  die  
betreffen-den  öffentlichen  Stellen  die  Gesamtentgel te  nach  von  ihnen  
festzulegenden  objektiven,  t ransparenten  und  nachprüfbaren  Kri terien.  
Die  Gesamteinnahmen  dieser  Stellen  aus  der  Berei tstellung  von  
Informationen  und  der  Gestat tung  ihrer  Weiterverwendung  in  dem  
entsprechenden  Abrechnungszei traum  dürfen  die  Kosten  ihrer  Erfassung,  
Erstellung,  Reproduktion  und  Verbrei tung  zuzüglich  einer  angemessenen  
Ge-winnspanne  nicht  übersteigen.  Die  Entgel te  werden  unter  Beachtung  
der  für  die  be-t reffenden  öffen tlichen  Stellen  gel tenden  
Buchführungsgrundsätze berechnet .
(4 )  Wenn  die  in  Absatz  2  Buchstabe  c  genannten  öffentlichen  Stellen  
Entgel te  verlan-gen,  dürfen  die  Gesamteinnahmen  aus  der  Berei tstellung  
von  Informationen  und  der  Gestat tung  ihrer  Wei terverwendung  in  dem  
entsprechenden  Abrechnungszei traum  die  Kosten  ihrer  Erfassung,  
Erstellung,  Reproduktion,  Verbrei tung,  Bewahrung  und  der  Rechteklärung  



zuzüglich  einer  angemessenen  Gewinnspanne  nicht  übersteigen.  Die  
Entgel te  werden  unter  Beachtung  der  für  die  be treffenden  öffentlichen  
Stellen gel-tenden Buchführungsgrundsätze berechnet .

§ 4b  Transparenz
(1 )  Wurden  für  die  Wei terverwendung  Standardentgel te  festgelegt ,  sind  
die  entspre-chenden  Bedingungen  und  die  ta tsächliche  Höhe  dieser  
Entgel te  einschließlich  der  Berechnungsgrundlage  zu  veröffentlichen.  Die  
Veröffen tlichung soll über öffentlich zugängliche Netze erfolgen.
(2 )  Wurden  für  die  Wei terverwendung  keine  Standardentgel te  festgelegt ,  
geben  die  öffentlichen  Stellen  im  Voraus  an,  welche  Faktoren  bei  der  
Berechnung  berücksichtig t  werden.  Auf  Anfrage  gibt  die  betreffende  
öffentliche  Stelle  auch die  Berechnungsweise dieser  Entgel te  in Bezug auf  
den spezifischen Antrag auf  Weiterverwendung an.
(3 )  Die  in  § 4a  Absatz  2  Nr.2  genannten  Anforderungen  werden  im  Voraus  
festgelegt .  Soweit  möglich,  werden  sie  in  elektronischer  Formüber 
öffentlich zugängliche Netze  veröffentlicht .
(4 )  Die  öffentliche  Stelle,  die  eine  begehr te  Wei terverwendung  ganz  oder  
zum  Teil  ablehnt ,  unterrichte t  gleichzei tig  über  die  zur  Verfügung  
stehenden Rechtsbehelfe,  mindestens aber über den Rechtsweg (§ 5 ) .

§ 5 Rechtsschutz
Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.

§5 a  Praktische Vorkehrungen
Sowei t  Informationen  Daten  im  Sinne  des  § 12  Abs.  1   EGovG  sind  und  
über  öffentlich  zugängliche  Netze  in  maschinenlesbaren  Formaten  
berei tgestell t  werden,  sollen  deren  Metada ten  auf  einem  na tionalen  
Datenportal verfügbar sein.

§ 6 Inkraft treten
Dieses Gesetz tr i t t  am Tag nach der Verkündung in Kraft.


